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AMTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN der HS Bochum
1. Beitragsordnung des  Akademischen Förderungswerkes  - Studentenwerk -

Anstalt des öffentlichen Rechts vom 08.09.2022



Beitragsordnung 
des 

Akademischen Förderungswerkes 
- Studentenwerk -

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Der Verwaltungsrat des Akademischen Förderungswerkes -Studentenwerk-Anstalt des 
öffentlichen Rechts - hat gemäß§ 6 Abs. 1 Ziffer 2 StWG (Fassung vom 16. September 
2014) in Verbindung mit§ 12, Abs. 5 StWG folgende Beitragsordnung beschlossen: 

§ 1

Auf der Grundlage von § 12 Abs. 1 Nr. 3 und § 12 Abs. 5 St WG erhebt das Akademische 
Förderungswerk in jedem Semester von allen an der 

1. Ruhr· Universität Bochum

2. der Hochschule Bochum

3. der Westfälischen Hochschule

4. der Hochschule für Gesundheit

5. der Evangelischen Hochschule Rheinland·Westfalen·Lippe in Bochum

6. der Folkwang·Universität der Künste, Standort Bochum,

immatrikulierten Studierenden sowie von allen Weiterbildungsstudierenden i. S. d. § 62 
Abs. 3 HG (Fassung vom 16. September 2014) einen Sozialbeitrag. 

§2

Der Sozialbeitrag nach § 1 beträgt je Semester für jede Studierende/für jeden 
Studierenden 

1. der Hochschulen nach§ 1 Nr. 1- 5

a. ab dem SS 2023: 120, 00 Euro,

b. ab dem SS 2024: 125,00 Euro und

c. ab dem SS 2025: 130,00 Euro, sowie

2. der Hochschule nach§ 1 Nr. 6

den durch die Beitragsordnung des Studierendenwerkes Duisburg-Essen für die
Studierenden der Folkwang·Universität der Künste vorgesehenen Beitrag.
Dieser darf jedoch nicht höher sein, als der zu diesem Zeitpunkt geltende Beitrag
desAKAFÖ.

§3

Das AKAFÖ fördert · je nach wirtschaftlicher Lage des Studierendenwerks · aus diesem 
Beitrag neben seinen gesetzlich beschriebenen Schwerpunktaufgaben im Bereich 
Verpflegung von Studierenden und studentischem Wohnen auch die Kindertagesstätte, 
die studentische Kulturarbeit, seine verschiedenen Beratungstätigkeiten, Hilfsfonds 
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